
 

 

Anlage 7 zu SUN 001/24 
             Anlage 7 zu GD   040/24 

 

- nur elektronisch - 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost“ 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung und frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 
 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 15.05.2023 bis ein-
schließlich 12.06.2023 durchgeführt. Parallel dazu wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt 
werden, unterrichtet und zur Stellungnahme aufgefordert. 
 
Es gingen keine Stellungnahmen bzw. Einwendungen von Privat ein 
 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung des Bebauungsplans wurden folgende Behörden und sons-

tige Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB gehört: 

- Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 

- Deutsche Telekom 

- Handwerkskammer Ulm 

- Industrie- und Handelskammer Ulm 

- Nachbarschaftsverband Ulm 

- Polizeipräsidium Ulm 

- Regierungspräsidium Tübingen – Referat 21 Raumordnung (inkl. Ref. 22, 25, 56) 

- Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege (Grabungen) 

- Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

- Regionalverband Donau-Iller 

- Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH (SWU) 

- Fernwärme Ulm GmbH (FUG) 

- Stadt Ulm – SUB / V Umweltrecht und Gewerbeaufsicht 

- Vodafon 

- Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm (EBU) 

- Feuerwehr Ulm 
 

Von den folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen 
mit Anregungen und Hinweisen zum Bebauungsplanverfahren vorgebracht: 

Folgende Stellungnahmen wurden vorge-
bracht: 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Fernwärme Ulm GmbH,  
Schreiben vom 07.06.2023 (Anlage 7.1) 
 

Die Fernwärme Ulm GmbH teilt mit, dass von ei-
ner Verschärfung der zulässigen Immissionsricht-
werte ausgegangen werden muss, da in den Un-
terlagen noch keine Ausführungen zu den Schal-
lauswirkungen enthalten sind. 

 
 
 

Die schalltechnischen Belange der FUG wurden im 
Gutachten des Ingenieurbüros Bekon Lärmschutz 
& Akustik, Augsburg vom 18.03.2024 berücksich-
tigt. 



 

 

Es werden Bedenken erhoben und um eine Aufar-
beitung und Berücksichtigung der Belange der 
FUG gebeten. Die FUG hat dem von der Vorha-
benträgerin beauftragten Schallgutachter bereits 
umfangreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
 

Es bestehen aufgrund der Genehmigungen zu den 
Biomasseheizkraftwerken (BHKW's) Emmissions-
beschränkungen für Immissionsorte im Umfeld. 
Teilweise befinden sich die Immissionsorte in di-
rekter Ausbreitungsrichtung zum Plangebiet. Die 
im Rahmen einer Voruntersuchung durch Bekon 
ermittelten flächenbezogenen Schallleistungspegel 
wurden vorsorglich für die weiteren Berechnun-
gen um 6 dB(A) erhöht. 
Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 
18005 werden zur Tageszeit an allen Immission-
sorten eingehalten. Zur Nachtzeit werden an den 
Immissionsorten IO 9 -IO12 (s. 16.5.1 im Gutach-
ten, Lage der immissionsorte), betreffend das 
nordöstliche Gebäude an dem Verkehrsknoten 
Magirusstraße/ Blaubeurer Straße, die Orientie-
rungswerte um bis zu 2 dB(A) überschritten. Da 
im Bebauungsplan und Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan in diesen Gebäuden ausschließlich ge-
werbliche Nutzungen und keine Nutzungen mit 
einer erhöhten Schutzbedürftigkeit wie z.B. 
Wohn- oder Schlafräume vorgesehen sind, kön-
nen für die Nachtzeit die Orientierungswerte zur 
Tagzeit herangezogen werden, um die 
Lärmemmission zu bewerten. 
Ergebnis ist, dass an allen Immissionsorten die  
Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 
18005 unterschritten werden und es zu keiner 
Einschränkung des Betriebes der Fernwärme Ulm 
GmbH kommt.  
 

Industrie- und Handelskammer, 
Schreiben vom 14.06.2023 (Anlage 7.2) 
 

Zur Ausgangssituation 
Die IHK erläutert die Planungshistorie des Blautal-
centers und die damit einhergehenden Beschrän-
kungen bzw. Entwicklungen der Verkaufsflächen-
größen und legt dar, dass das Center abweichend 
von den Ergebnissen eines Raumordnungsverfah-
rens damals mit größeren Flächen im innenstadt-
relevanten Bereich an den Markt ging. Die ehema-
lige Unterscheidung in Fachmärkte und Fachge-
schäfte sei nicht mehr zeitgemäß. 
 
Es wird von der IHK dargelegt, dass bei der De-
cathlon-Ansiedlung auf eine genaue Unterschei-
dung von innenstadt- und nicht-innenstadtrele-
vanten Sortimenten geachtet wurde und eine Zwi-
schenwand zur Trennung dieser Bereiche eine 
schnelle und effiziente Überprüfung erlaube. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Unterscheidung zwischen Fachmärkten und 
Fachgeschäften ist nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die genaue Differenzierung bei der Ansiedlung 
Decathlon war dem Umstand geschuldet, dass 
aufgrund der bestehenden Fachmärkte und Fach-
geschäfte im Blautalcenter nur ein Teilkontingent 
an innenstadtrelevanten Sortimenten unbesetzt 
war und auf die Einhaltung der vertraglichen Re-
gelung zu den Verkaufsflächenobergrenzen ent-
sprechend der Sortimentseinteilung geachtet 
wurde. 
 



 

 

In den letzten Jahren wurden viele genehmigte 
Flächen z.B. für den Lebensmittelhandel nicht 
mehr genutzt. Auch die genehmigten Flächen für 
nicht-innenstadtrelevante Sortimente wurden nie 
in vollem Umfang ausgeschöpft. Die IHK weist da-
rauf hin, dass das Center vor allem auf das westli-
che Einzugsgebiet Ulms zielte, im neuen Projekt 
eher Nahversorgung für das nähere Wohnumfeld 
(Söflingen, Eselsberg) im Vordergrund steht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Vorentwurf des Bebauungsplans 
Die IHK stellt fest, dass Unstimmigkeiten zwischen 
den Plänen und den Erläuterungen bestehen. Es 
werden insbesondere verschiedene Angaben zu 
den Einzelhandelsflächen gemacht. 
Durch die großen Unterschiede zwischen Plan und 
Text erscheint die Planung beliebig, da unklar ist, 
welche Angaben korrekt sein sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Aufteilung des Geländes in unterschiedliche 
Bebauungspläne 
Der vorliegende Entwurf bezieht sich nur auf den 
Ostteil des Geländes. Für den restlichen Teil des 
Centers gibt es keine verbindlichen Aussagen über 
die Aufteilung und die Nutzung. Das vorliegende 
Nutzungskonzept ist unverbindlich und es ist of-
fen, ob ausschließlich in dem jetzt beplanten  

Durch die komplette Umstrukturierung des Ein-
kaufscenters mit seinen ehemals zahlreichen Ge-
schäften und Sortimenten in ein urbanes Stadt-
quartier wird sich der Einzugsbereich wesentlich 
verringern. Hinsichtlich der Kaufkraftabflüsse ge-
genüber anderen Einkaufslagen ist von einer deut-
lichen Verbesserung auszugehen. Im Hinblick auf 
die Anstrengungen der Stadt zur Neugestaltung 
und Attraktivierung der Geschäftslagen der Innen-
stadt und der neuen Einzelhandelsflächen im Be-
reich Hirschstraße/ Sedelhofgasse in integrierter 
Lage ist die geplante Entwicklung ein konsequen-
ter Schritt zur Stärkung des innerstädtischen Ein-
zelhandels. 
Die Möglichkeit zur Ansiedlung von Nahversor-
gung muss auch in Zukunft gegeben sein. Mit 
dem 2. Bauabschnitt des Blautalcenters sind um 
die 1000 Wohneinheiten vorgesehen. 
 
 
Die Flächenangaben wurden geprüft. Bei den 
Festsetzungen wurde darauf geachtet, dass die 
geplanten Verkaufsflächen mit rund 9.500 m² 
(aufgegliedert in max. 5.500 m² VK-Fläche für 
nahversorgungsrelevante Sortimente und max. 
4.000 m² für zentrenrelevante Sortimente) weit 
hinter den nach heutigem Baurecht möglichen 
Verkaufsflächen zurückbleiben.  
Da sowohl Lebensmittelvollsortimenter, Discoun-
ter als auch Drogeriemärkte, die unter die Katego-
rie "nahversorgungsrelevant" fallen, zentrenrele-
vante Sortimente führen, erfolgte für diese eine 
Begrenzung auf max. 20 %. 
Für die großflächigen und nicht großflächigen Ein-
zelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sorti-
menten erfolgte eine Unterteilung in Sortiments-
gruppen mit jeweils einer maximal zulässigen Ver-
kaufsfläche. 
Mit den gewählten Festsetzungen und der Einfü-
gung der Ulmer Liste zur Definition der Einord-
nung in nahversorgungsrelevante sowie zentren- 
und nicht-zentrenrelevante Sortimente werden 
klare Regelungen getroffen. Für die Zukunft kann 
somit eine nachhaltige, städtebauliche Entwick-
lung gewährleistet werden. 
 
 
 
Das Gesamtgrundstück mit einer Fläche von rund 
6,6 ha kann durch die Vorhabenträgerin nur stu-
fenweise entwickelt werden, da es sich nicht um 
ein freies Baugrundstück handelt, welches unab-
hängig von Nutzungs- und Baustrukturen entwi-
ckelt werden kann. Aus Gründen der Nachhaltig-



 

 

Ostbereich Einzelhandel möglich ist, oder auch in 
den anderen Bauabschnitten. Es ist nicht möglich, 
das gesamte Vorhaben zu beurteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die IHK erläutert, dass sich durch das Projekt an-
scheinend die Zielsetzung des vorgesehenen Ein-
zelhandels ändert, da lediglich der geplante 
Sportanbieter ein überregionales Einzugsgebiet 
hat. Aus Sicht der IHK sind bei einer Vergrößerung 
der Verkaufsfläche gegenüber dem derzeitigen 
Stand die Auswirkungen auf die Sportgeschäfte 
im Einzugsgebiet unbedingt neu zu prüfen. 
 
 
 
 
Resümee IHK 
Die vorliegenden Unterlagen sind widersprüchlich, 
nicht nachvollziehbar und daher kaum zu beurtei-
len. Bei den im Plan bezeichneten Flächen für 
Fachmärkte fehlen Angaben zu den geplanten 
Branchen. Diese Information ist jedoch dringend 
notwendig für die Beurteilung möglicher Umver-
teilungseffekte. 
 
Der IHK ist es als Träger öffentlicher Belange nicht 
möglich, das Vorhaben seriös zu beurteilen, und 
es wird gebeten, die widersprüchlichen Angaben 
zu korrigieren sowie eine Gesamtplanung mit ver-
bindlichen Aussagen zu insgesamt im Blauquartier 
geplanten Einzelhandelsflächen nach (innenstadt-
relevanten) Sortimenten vorzulegen. 
Sofern Einzelhandelsflächen nur im Bauabschnitt 
Ost realisiert werden sollen, eine Gesamtplanung 
jedoch vorerst nicht vorgelegt werden kann, sollte 
der Ausschluss der Einzelhandelsnutzungen für die 
weiteren Bauabschnitte verbindlich festgehalten 
werden. 
 

keit wird die Tiefgarage, die sich über das ge-
samte Areal erstreckt, erhalten. Aus stadtplaneri-
scher Sicht ist es sinnvoll, Einzelhandel und Nah-
versorgung in dem stadteinwärts gelegenen Bau-
abschnitt in Richtung bereits bestehender Han-
delslagen anzusiedeln. 
Ein Durchführungsvertrag wird erarbeitet und als 
Anlage zum Satzungsbeschluss des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans beigefügt. Der bisher 
bestehende städtebauliche Vertrag für das Ge-
samtgrundstück mit Regelungen zu Verkaufsflä-
chenobergrenzen und Sortimenten im Blautal-
Center wird aufgehoben. 
 
Eine Festlegung einer maximalen Verkaufsfläche 
bezogen auf das Sortiment Sport/ Sportartikel be-
steht im derzeit gültigen städtebaulichen Vertrag 
nicht. Für dieses Sortiment wird im vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan eine maximale Verkaufsflä-
che von 2.500 m² festgesetzt. 
Eine Auswirkungsprüfung ist aus Sicht der Stadt 
nicht erforderlich. Mit der Neuplanung erfolgt 
eine wesentliche Verringerung der bisher zulässi-
gen Verkaufsflächengrößen. Die Auswirkungen 
sind somit als wesentlich geringer einzuordnen. 
 
 
Die IHK wird im Rahmen der Auslegung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans wieder betei-
ligt. 
 
 
 
 
 
Vertragliche Regelungen zu den Verkaufsflächen, 
die nicht nur den 1. Bauabschnitt betreffen, son-
dern bei dem der Fokus auch auf dem Gesamt-
areal liegt, erfolgen zum Satzungsbeschluss des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 
 
 

Polizeipräsidium Ulm,  
Schreiben vom 31.05.2023 (Anlage 7.3) 
 

Verkehr 
Es wird mitgeteilt, dass der Verkehrsknoten Magi-
russtraße-Blaubeurer Straße schon im Ist-Zustand 
als Unfallhäufungsstelle in Erscheinung tritt.  

 
 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 



 

 

Es bestehen u.a. Konflikte beim ungesicherten 
Linksabbiegen aus der Blaubeurer Straße über 
zwei Fahrspuren.  
Ein Knotenumbau wird begrüßt. 
 
 
 
Von einem nicht-signalisierten neuen Anschluss 
des Plangebietes zur Blaubeurer Straße wird ange-
sichts der sehr hohen Verkehrsdichte abgeraten. 
Ohne Signalisierung sind Behinderungen insbe-
sondere für die NutzerInnen des starkfrequentier-
ten Radweges zu befürchten. 
 
Die zu erwartenden Verkehre des Gewerbeareals 
nördlich der Blaubeurer Straße sollten mitberück-
sichtigt werden und der Entfall bestimmter Fahr-
beziehung (sowohl am Knoten Blaubeurer Straße 
als auch bei der Ausfahrt in die Magirusstraße) ge-
prüft werden. 
 
Kriminalprävention 
Aus kriminalpräventiver Sicht werden keine Prob-
leme bzgl. der Planung gesehen, jedoch sollten 
die Grundlagen der städtebaulichen Kriminalprä-
vention berücksichtigt werden. Das Polizeipräsi-
dium gibt dazu erläuternde Hinweise und regt an, 
einen textlichen Hinweis im Bebauungsplan zur 
kostenfreien Beratung durch die Kriminalpolizeili-
che Beratungsstelle aufzunehmen. 
 

Der Umbau des Knotens Magirusstraße - Blaubeu-
rer Straße ist nicht Teil der Vorhabenplanung, son-
dern der städtischen Planungen zur verkehrlichen 
Erschließung des Gewerbeareals nördlich der Blau-
beurer Straße. Hierzu läuft ein eigenes Bebau-
ungsplanverfahren. 
 
Die Stellungnahme fand Berücksichtigung bei der 
Planung. Die neue Zu-/Abfahrt in der Blaubeurer 
Straße für den Bauabschnitt Ost wird signalisiert. 
 
 
 
 
Ein prognostizierter Verkehr aus dem nördlichen 
Gewerbeareal fand bereits Berücksichtigung im 
Verkehrsgutachten. Die Leistungsfähigkeit der 
Knoten wurde gutachterlich geprüft. Ergebnis ist, 
dass der Verkehr leistungsfähig über alle Verkehrs-
knoten abgewickelt werden kann. 
 
 
Die Vorhabenträgerin hat die Hinweise zur Kennt-
nis genommen. Einer textlichen Aufnahme im vor-
habenbezogenen Bebauungsplan hinsichtlich der 
kostenfreien Beratung bedarf es nicht. Das Hin-
weisblatt der Polizei wird in der Stadt Ulm den 
Baugenehmigungen beigefügt. 
 

Regionalverband Donau-Iller,  
Schreiben vom 12.06.2023 (Anlage 7.4) 
 

Der Regionalverband teilt mit, dass die im Erläute-
rungsbericht genannten Verkaufsflächen eine 
deutliche Reduzierung der Auswirkungen auf die 
Innenstadt von Ulm sowie auf benachbarte Zent-
rale Orte, verglichen mit den Auswirkungen des 
bestehenden Centers, bedeuten. Die geplanten 
Verkaufsflächen haben insgesamt aber immer 
noch erhebliche Auswirkungen, die an den Vorga-
ben der Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Donau-Iller zu messen sind. 
 
Soweit sich der Bebauungsplan jedoch aus dem 
bestehenden raumordnerischen Vertrag über die 
Verkaufsflächen ableiten lässt, kann ggf. von einer 
Prüfung der Auswirkungen abgesehen werden, 
wozu jedoch eine Anpassung dieses Vertrages 
notwendig ist. Es wird in dem Zusammenhang da-
rauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan mit 
dem Bauabschnitt Ost nur Teile des bisherigen 
Centers umfasst und damit die Zulässigkeit von 
Einzelhandelsnutzungen für den übrigen Teil of-
fenlässt. 

 
 
 

Aus stadtplanerischer Sicht ist es sinnvoll, Nahver-
sorgung und Einzelhandelsflächen in dem stadt-
einwärts gelegenen 1. Bauabschnitt in Richtung 
bereits bestehender Handelslagen anzusiedeln. Für 
die Stadt Ulm stellt die geplante Reduzierung der 
Verkaufsflächen eine positive Entwicklung dar, die 
zur Stärkung des Einzelhandels der Ulmer Innen-
stadt beiträgt und die vielfältigen Bemühungen 
zur Aufwertung der Innenstadt stützt. 
 
 
Bei den Festsetzungen wurde darauf geachtet, 
dass die geplanten Verkaufsflächen mit rund 
9.500 m² (aufgegliedert in max. 5.500 m² VK-Flä-
che für nahversorgungsrelevante Sortimente und 
max. 4.000 m² für zentrenrelevante Sortimente) 
weit hinter den nach heutigem Baurecht mögli-
chen Verkaufsflächen zurückbleiben.  
Es ist vorgesehen, den bisher bestehenden städte-
baulichen Vertrag für das Gesamtgrundstück im 
Zuge der Baurechtschaffung für den Bauabschnitt 
Ost aufzuheben. Ein Durchführungsvertrag wird 



 

 

 für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan erar-
beitet und Anlage zum Satzungsbeschluss. Zudem 
erfolgen Festsetzungen im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan nicht nur zu Verkaufsflächengrö-
ßen bzgl. nahversorgungs- und zentrenrelevanter 
Sortimente, sondern auch zu max. VK-Flächen für 
einzelne Sortimentsgruppen. Eine Beeinträchti-
gung von raumordnerischen Belangen ist nicht ge-
geben. 
 

Regierungspräsidium Freiburg,  
Schreiben vom 30.05.2023 (Anlage 7.5) 
 

Nach Erkenntnissen des LGRB besteht der Unter-
grund aus Auenlehm. Im tieferen Untergrund ste-
hen vermutlich die Gesteine des Oberen Juras an. 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nut-
zungen, die vermutlich nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, ist zu rechnen. Mit einem kleinräu-
mig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten 
des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene 
organische Anteile können zu zusätzlichen bau-
technischen Erschwernissen führen. 
Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrele-
vant sein. Verkarstungserscheinungen (offene o-
der lehmgefüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) 
sind nicht auszuschließen. 
Sollte eine Versickerung des anfallenden Oberflä-
chenwassers geplant werden, so wird die Erstel-
lung eines hydrologischen Versickerungsgutach-
tens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspü-
lung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlagen von Ver-
sickerungseinrichtungen auf ausreichende Ab-
stand zu Fundamenten zu achten. 
Bei geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren 
Planungen oder von Bauarbeiten werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Inge-
nieurbüro empfohlen. 
 

 
 
 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die Vorhabenträgerin wird die notwendigen Gut-
achten, u.a. objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen, veranlassen. 
 

Landesamt für Denkmalpflege Ulm (LDA),  
Schreiben vom 22.05.2023 (Anlage 7.6) 
 

Es sind im Plangebiet keine Kulturdenkmale be-
kannt. Es wird jedoch um die Aufnahme eines 
Hinweises gebeten, dass das Bauvorhaben im Be-
reich des prähistorischen Blautales liegt, in dem 
u.a. jungsteinzeitliche Siedlungsreste überliefert 
sein können. 
 
Da im Plangebiet bisher keine archäologischen 
Funde bekannt sind, diese aber nicht auszuschlie-
ßen sind, möchte das LDA den Baugrubenaushub, 
insbesondere bei dem neu geplanten Teil der Tief-
garage, facharchäologisch begleiten. Daher wird 
darum gebeten, dass eine schriftliche Anzeige der 

 
 
 

Die Vorhabenträgerin hat den Hinweis zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Vorhabenträgerin sichert zu, die Aushubarbei-
ten dem LDA fristgerecht anzuzeigen. 
Im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan wird ein entsprechender Pas-
sus aufgenommen. 
 



 

 

Aushubarbeiten spätestens 2 Wochen vor Beginn 
des Aushubs an die Dienststelle Hemmenhofen, 
Fischersteig 9, 78343 Gaienhofen erfolgt (An-
sprechpartnerin ist Fr. Dr. Goldhammer (FPS-
Feuchtbodenarchaeologie@rps.bwl.de). 
 
Für den weiteren Bauverlauf wird auf § 20 DSchG 
hingewiesen. Etwaige Funde sind umgehend dem 
LDA zu melden und bis zur sachgerechten Doku-
mentation bis zum Ablauf des vierten Werktages 
nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu 
erhalten, sofern nicht das LDA mit einer Verkür-
zung der First einverstanden ist.  
Bei der Sicherung und Dokumentation archäologi-
scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Das LDA rät 
daher, ausführende Baufirmen schriftlich in Kennt-
nis zu setzen. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Vorhabenträgerin hat den Hinweis zur Kennt-
nis genommen. Dieser ist in die textlichen Festset-
zungen berücksichtigt. 

Regierungspräsidium Tübingen,  
Schreiben vom 13.06.2023 (Anlage 7.7) 
 

Raumordnung - Einzelhandel 
Das RP bittet um weitere Beteiligung im Verfah-
ren, da eine abschließende Stellungnahme erst er-
folgen kann, wenn die textlichen Festsetzungen 
und eine Begründung zum Bebauungsplan vorlie-
gen. 
Aus derzeitiger Sicht bestehen keine Bedenken 
gegen das Vorhaben. 
 
Immissionsschutz 
Unter dem Vorbehalt, dass es zu einer Einigung 
zwischen der Fa. Beiselen und der Stadt Ulm 
kommt, worin die Fa. Beiselen einem Verzicht auf 
Lagerung störfallrelevanter Gefahrstoffe ab dem 
30.09.2023 zustimmt, so dass kein Betriebsbe-
reich nach der 12. BImSchV mehr vorliegt, beste-
hen aus Sicht des RP für eine Nutzungsaufnahme 
nach dem Termin keine weiteren Anforderungen. 
 
 

 
 
 

 
Es wird zugesichert, das RP weiter zu beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorhabenträgerin, die Geschäftsführung des 
Seveso-Betriebes und die Stadt befinden sich in 
gemeinsamer Abstimmung. 
Die städtebaulichen Planungen für den Bauab-
schnitt Ost des Blau.Quartiers als auch die Verla-
gerung des Pflanzenschutzmittellagers verlaufen 
zeitlich annähernd parallel. 
Wohnnutzung bzw. andere sensible Nutzungen 
wie Praxen oder Fitness werden in Hinblick auf 
den Entfall der Seveso-Thematik gemäß § 9 Abs. 2 
BauGB Nr. 2 "Unzulässigkeit bis zum Eintritt be-
stimmter Umstände" als aufschiebend bedingte 
Zulässigkeit im Bebauungsplan geregelt. 
 

Stadt Ulm, Umweltrecht und Gewerbeauf-
sicht, Schreiben vom 16.05.2023 (Anlage 7.8) 
 

Altlasten 
Im Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan soll-
ten unter "Altlasten" noch die im Bereich östlich 
des Haupteingangs des Centers eingebauten Bö-
den mit erhöhter Entsorgungsrelevanz (Z1.2/Z2) 
aufgenommen werden. 
 

 
 
 

 
Dies wurde in die Begründung und in die textli-
chen Festsetzungen aufgenommen. 
 
 
 
 



 

 

Bodenschutz 
Bei der Planung ist darauf hinzuwirken, dass geo-
technisch geeignetes und schadstofftechnisch zu-
lässiges Aushubmaterial vor Ort verwendet wird. 
Es ist ein Erdmassenausgleich nach § 3 (3) LKrei-
WiG vorzusehen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass auf den künfti-
gen Freiflächen die Prüfwerte für den Wirkungs-
pfad Boden-Mensch einzuhalten sind. 
 
Wasserrecht 
Einer Einleitung von Dachflächenwasser in einen 
Mischwasserkanal kann von Seiten der unteren 
Wasserbehörde nicht zugestimmt werden. 
 
 
 
Naturschutz 
Eine naturschutzfachliche Stellungnahme kann 
erst nach Vorliegen eins qualifizierten artenschutz-
rechtlichen Gutachtens erfolgen. 
 
 

 
In den textlichen Festsetzungen zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan wurde ein Hinweis auf 
die gesetzlichen Verpflichtungen zum Erdmassen-
ausgleich nach LKreiWiG aufgenommen. 
 
Die Stellungnahme wird von der Vorhabenträgerin 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Es ist vorgesehen, Niederschlagswasser soweit dies 
möglich ist, ortsnah zu versickern und ansonsten 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in das süd-
lich angrenzende Gewässer der Blau einzuleiten, 
wie es bereits heute bei dem Blautalcenter erfolgt. 
 
 
Die Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist er-
folgt. Die Systematik der Untersuchung ist mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Bege-
hungen erfolgten von Februar 2023 bis Oktober 
2023. Die Ergebnisse der Prüfung liegen der Ab-
teilung Umweltrecht vor. Im Bebauungsplan wur-
den Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
festgesetzt.  
 

Deutsche Telekom Technik GmbH,  
Schreiben vom 26.05.2023 (Anlage 7.9) 
 

Es wird mitgeteilt, dass sich im Planbereich Tele-
kommunikationslinien der Telekom befinden. Der 
Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Li-
nien müssen gewährleistet bleiben. 
 

 
 
 

Die Stellungnahme wird von der Vorhabenträgerin 
zur Kenntnis genommen. 

Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm Netze GmbH,  
Schreiben vom 23.08.2023 (Anlage 7.10) 
 

Die Stadtwerke weisen auf diverse Versorgungslei-
tung im Plangebiet hin. Diese dürfen nicht über-
baut werden. Mit der Bebauung ist i.d.R. ein Min-
destabstand einzuhalten. In begründeten Ausnah-
mefällen kann dieser Abstand unterschritten wer-
den. Verschiedene Überdeckungshöhen sind zu 
beachten. Die genaue Lage von Leitungen ist mit-
tels Suchschlitzen festzustellen. Kosten notwendi-
ger Schutzmaßnahmen während der Bauzeit sind 
vom Verursacher der Baumaßnahme zu tragen. 
Um Einbeziehung und Abstimmung der SWU in 
die weitere Planung wird gebeten. 
 

 
 
 

Die Stellungnahme wird von der Vorhabenträgerin 
zur Kenntnis genommen. Die SWU wird frühzeitig 
in die weiteren Planungsschritte eingebunden. 
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Ulm 

IHK Ulm I Postfach 24 60 1 89014 Ulm 

Stadt Ulm 
Stadtplanung, Umwelt und Baurecht 
Bürger-Service Bauen 
Frau ümmü Ergün 
Münchner Str. 2 
89073 Ulm 

Standortpolitik 

Philip Reimers 
Dipl.-Volkswirt 

� 0731 / 173-182 
F! 0731 / 173-5182 
@ reimers@ulm.ihk.de 

14. Juni 2023

Vorhabenbezogener BP, Ulm, Blau.Quartier- Bauabschnitt Ost 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Frau Ergün, sehr geehrte Damen und Herren, 

die Industrie- und Handelskammer Ulm hat im Anhörungsverfahren nach § 4 BauGB zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen folgendes 
vorzubringen: 

1. Ausgangssituation:
Mit der Planung des Blauquartiers ist das Blautalcenter mit 37.500m2 Verkaufsfläche
Geschichte. In der ersten Planung der REWE 1995 waren 17.900m2 innenstadtrelevante und
5.350m2 als kleine Fachgeschäfte geplant. Daraus wurden nach einem Raumordnungs
verfahren 7.200m2 und 3.100m2

• Entgegen den Ergebnissen des Raumordnungsverfahrens
ging das Blautalcenter mit größeren Flächen im innenstadtrelevanten Bereich an den Markt.
2016 wurde nochmals die Möglichkeiten auf 14.577m2 innenstadtrelevante Sortimente und
6.589m2 für kleine Fachgeschäfte geändert. Die Unterscheidung in innenstadtrelevante
Sortimente und kleine Fachgeschäfte ist dem Umstand geschuldet, dass das Blautalcenter
als Fachmarktcenter geplant wurde mit Einzelflächen > 400m2 als Fachmärkte. Diese
Unterscheidung ist nicht mehr zeitgemäß und wird bei ähnlichen Projekten nicht mehr
angewandt. Lange Jahre war das Blautalcenter das größte Einkaufscenter in Baden
Württemberg.

Beim Einzug von Decathlon wurde auf eine genaue Unterscheidung zwischen 
lnnenstadtrelevanten und nicht innenstadtrelevanten Sortimenten geachtet. Eine 
Zwischenwand erlaubt eine schnelle und effiziente Überprüfung. 

In den letzten Jahren wurden viele genehmigte Flächen wie z.B.: für den 
Lebensmitteleinzelhandel nicht mehr genutzt. Auch die genehmigten Flächen für nicht 
innenstadtrelevante Sortimente wurden nie im vollen Umfang ausgeschöpft. 

Während das Blautalcenter vor allem auf das westliche Einzugsgebiet Ulms zielte, ist im 
neuen Projekt eher Nahversorgung für das nähere Wohnumfeld (Söflingen, Eselsberg) im 
Vordergrund. 

IHK Ulm I Haus der Wirtschaft # G 
· 

Olgastraße 95-101189073 Ulm I t_ 0731/173-0I @ info@ulm.ihk.de 1 '.) ulm.ihk24.de • ememsam
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Ergün, Ümmü (Stadt Ulm)

Von: 

Gesendet: 
An: 

Ce: 

Betreff: 

Anlagen: 

Kategorien: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Durst, Reiner <Reiner.Durst@polizei.bwl.de> im Auftrag von 

ULM.PP.FEST.E.V < ULM.PP.FEST.E.V@polizei.bwl.de> 

Mittwoch, 31. Mai 2023 08:18 

Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) 

ULM.PP.FEST.E.V.AKTEN 

WG: Frühzeitige Behördenunterrichtung Vorhabenbezogener 

Bebauungsplan Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost 

Stellungnahme Blau.Quartier-BA-Ost ehern. Blautal Center.pdf 

erledigt 

zum o.a. Bebauungsplan nehmen wir wie folgt Stellung. 

Aus verkehrlicher Sicht: 

Da der Knoten Magirus-/Blaubeurer Straße schon im Ist-Zustand seit Jahren wiederkehrend als Unfallhäufungsstelle 

in Erscheinung tritt (u. a. Konflikte beim ungesicherten Linksabbiegen aus der Blaubeurer Straße über zwei Spuren 

hinweg) würde das PP Ulm einen Knotenumbau begrüßen, da er Verbesserungen im Hinblick auf Sicherheit und 

Leistungsfähigkeit ermöglicht. 

Von einer nicht signalisierten Ausfahrt aus einem ggf. neuen Anschluss zur Blaubeurer Straße raten wir angesichts 

der sehr hohen Verkehrsdichte auf der Blaubeurer Straße ab. Ohne Signalisierung wären durch wartende Fahrzeuge 

Behinderungen und durch unter Druck einfahrende Fahrzeuge Gefahren insbesondere für die Nutzer des stark 

frequentierten Radwegs (leider auch in der falschen Fahrtrichtung) zu befürchten. 

Auf die künftige Nutzung des Areals nördlich der Blaubeurer Straße und die dort zu erwartenden Verkehre wäre bei 

den Planungen Rücksicht zu nehmen. Dabei sollte auch geprüft werden, ob gegebenfalls durch Entfall bestimmter 

Fahrbeziehungen (sowohl am Knoten Blaubeurer Straße, als auch bei der Ausfahrt in die Magirusstraße) eine 

spürbare Entlastung erzielt werden kann. 

Aus kriminalpräventiver Sicht: 

Bitte öffnen Sie die angefügte Stellungnahme der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. 

Freundliche Grüße 

Reiner Durst 

Polizeipräsidium Ulm 

Führungs- und Einsatzstab 

Einsatz/Verkehr 

Münsterplatz 47 

89073 Ulm 

Tel. 0731188 2134 

Internet: www.polizei-ulm.de 

E-Mail Dienstzweig: ulm.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de (Bitte für Anhörungen verwenden, da Sichtung auch bei meiner 

Abwesenheit erfolgt) 

E-Mail persönlich: reiner.durst@polizei.bwl.de (keine Sichtung bei Abwesenheit)

Anlage 7.3 zu SUN 001/24
Anlage 7.3 zu GD   040/24











Regionalverband Donau-lller • Schwambergerstr. 35 • 89073 Ulm 

Stadt Ulm 
Stadtplanung, Umwelt und Baurecht 
Münchner Str. 2 
89073 Ulm 
per E-Mail 

Regionalverband 
1/ 

'iller 

Telefon: 0731 /17608-17 
Telefax: 0731 / 17608-391' 
E-Mail: martin.samain@rvdi.de 
Homepage: www.rvdi.de 

Ihr Aktenzeichen: 
Ihr Schreiben vom: 12.05.2023 

Unser Zeichen: Sam 
Datum: 12.06.2023 

Bebauungsplan "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost", Ulm 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Bebauungsplan „Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" sieht die Umwandlung von Teilen des 
bestehenden Fachmarktzentrums „Blautalcenter" in ein Stadtquartier mit unterschiedlichen 
Nutzungen vor. Aus regionalplanerischer Sicht ist dies zu begrüßen. 

Die im Erläuterungsbericht genannten Verkaufsflächen mit innenstadtrelevanten 
Sortimenten von ca. 3.400 m2 für großflächige Fachmärkte, ca. 600 m2 für kleinflächige 
Fachgeschäfte sowie für Nahversorgungssortimente mit ca. 5.500 m2 bedeuten eine 
deutliche Reduzierung der Auswirkungen auf die Innenstadt von Ulm sowie auf benachbarte 
Zentrale Orte, verglichen mit den Auswirkungen des bestehenden Blautalcenters. 

Die nun geplanten Verkaufsflächen besitzen insgesamt betrachtet immer noch erhebliche 
Auswirkungen, welche an den regionalplanerischen Vorgaben der Gesamtfortschreibung des 
Regionalplans Donau-lller zu messen sind. Soweit sich der gegenständliche Bebauungsplan 
jedoch aus dem bestehenden raumordnerischen Vertrag über die Verkaufsflächen ableiten 
lässt kann ggf. von einer Prüfung der Auswirkungen abgesehen werden. 

Hierzu ist jedoch eine Anpassung dieses Vertrags notwendig. Zudem umfasst der 
Bebauungsplan „Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" nur Teile des bisherigen Blautalcenters 
und lässt die Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen für den übrigen Teil damit offen. Für 
ein Abstimmungsgespräch unter Einbeziehung des Regierungspräsidiums Tübingen stehen 
wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

�in 
stv. Verbandsdirektor 

Mehrfertigung zur Kenntnisnahme per E-Mail 

- Regierungspräsidium Tübingen,
Höhere Raumordnungsbehörde
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
LANDESA MT FÜR GEOLOGIE , ROHSTOFFE UND BERGBAU 

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 

E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029 

Stadt Ulm 
Stadtplanung, Umwelt und Baurecht 
Bürger-Service Bauen 
Münchner Straße 2 
89073 Ulm 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

A Allgemeine Angaben 

Freiburg i. Br., 30.05.2023 
Durchwahl (0761) 208-3047

Name: Mirsada Gehring-Krso 
Aktenzeichen: 2511 // 23-02232 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Blau Quartier - Bauabschnitt Ost", Stadt Ulm, 
Lkr. Ulm (TK 25: 7525 Ulm • Nordwest, 7625 Ulm • Südwest) 

Frühzeitige Behördenunterrichtung 

Ihr Schreiben vom 12.05.2023 

Anhörungsfrist 12.06.2023 

B Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 
erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Bau
grundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen 
im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme 
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 

1 
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Baden.Württemberg 
DER PRÄSIDENT DES LANDESAMTES FÜR DENKMALPFLEGE 

IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

Stadt Ulm 
Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Bau
recht, Bürgerservice Bauen 
Münchner Str. 2 
89073 Ulm 

Datum 22.05.2023 

Name Doris Schmid 

Durchwahl 07071 757-2415 

Aktenzeichen RPS83-1-255-9/226/2 

(Bitte bei Antwort angeben} 

� UL(S), Ulm, Ulm, BPL, "Frühzeitige Behördenunterrichtung Vorhabenbezogener Be

bauungsplan Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege im Rahmen der 

Anhörung der Träger öffentlicher Belange. 

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege:

Bezüglich des genannten Verfahrens äußert die Bau- und Kunstdenkmalpflege keine 

Anregungen oder Bedenken. 

2. Archäologische Denkmalpflege:

im Plangebiet sind nach aktuellem Wissensstand keine Kulturdenkmale bekannt. Aus 

Sicht der archäologischen Denkmalpflege bestehen daher keine Bedenken. 

Wir bitten Sie dennoch, folgenden Hinweis in die Planunterlagen aufzunehmen: 

Das Bauvorhaben liegt im Bereich des prähistorischen Blautales, in dem u.a. jung

steinzeitliche Siedlungsreste überliefert sein können. Im betroffenen Areal sind uns 

bisher keine archäologischen Funde bekannt, sie sind aber auch nicht auszuschlie

ßen. Deshalb möchten wir den Baugrubenaushub, besonders den neu geplanten Teil 

der Tiefgarage facharchäologisch begleiten. Dazu bitten wir um schriftliche Anzeige 

=famiftent>I.M,iut& 

-� 73728 Esslingen a. N. Berliner Straße 12 ·Telefon 0711 904-45100 · Telefax 0711 904-45188 
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im 
Baden-Württemberg 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

Regierungspräsidium Tübingen · Postfach 26 66 · 72016 Tübingen 

Stadt Ulm 
Bürgerservice Bauen 
Frau Ümmü Ergün 

Per E-Mail: 
buergerservice-bauen@ulm.de 

Tübingen 13.06.2023 

Name Sandra Kreußer 

Durchwahl 07071 757-3253 

Aktenzeichen RPT0210-2511-15/31/2 

(Bitte bei Antwort angeben) 

� Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba

ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

Schreiben/E-mail vom 12.05.2023 

A. Allgemeine Angaben

Stadt Ulm 

D Flächennutzungsplanänderung 

� Vorhabenbez. Bebauungsplan „Blau Quartier - Bauabschnitt Ost" 

D Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

D sonstige Satzung 

B. Stellungnahme

D Keine Anregungen oder Bedenken. 

� Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2. 

Dienstgebäude Konrad-Adenauer-Str. 20 · 72072 Tübingen· Telefon 07071 757-0 · Telefax 07071 757-3190 

poststelle@rpt.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Buslinie 2 · Haltestelle „Regierungspräsidium" oder „Landespolizeidirektion" 
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SUBV 

SUB 1 

Bebauungsplan 

Altlasten 

16.05.2023 

Nst. 6041 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost 

Im Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan sollten unter 5.10 Altlasten noch die im Bereich östlich 

des Haupteingang Center eingebauten Böden mit erhöhter Entsorgungsrelevanz (Zl.2/Z2) 

aufgenommen werden. Dieser Bereich darf nicht entsiegelt werden. 

Bodenschutz 

Bei der Planung ist darauf hinzuwirken, dass geotechnisch geeignetes und schadstofftechnisch 

zulässiges Aushubmaterial vor Ort verwendet wird. Es ist ein Erdmassenausgleich nach 

§ 3 (3) LKreiWiG vorzusehen.

Auf den zukünftigen Freiflächen sind im Oberboden die der Nutzung entsprechenden und zum 

Zeitpunkt der Fertigstellung des Bauvorhabens geltenden Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden

Mensch einzuhalten. 

Wasserrecht 

Nach§ 55 WHG Abs. 2 soll Niederschlagswasser ortsnah versickert oder direkt über eine Kanalisation 

ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. 

Einer Einleitung des Dachflächenwassers in einen Mischwasserkanal kann von Seiten der unteren 

Wasserbehörde nicht zugestimmt werden. 
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Ergün, Ümmü (Stadt Ulm)

Von: 

Gesendet: 

An: 

Betreff: 

Anlagen: 

Kategorien: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

B.Beck@telekom.de

Freitag, 26. Mai 2023 08:47

Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm)

Ulm BebPI Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost I Südwest22_2023_ 46028
Lap Ulm BebPI BlauQuartier Bauabschnitt Ost.pdf

erledigt 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich 
sind. 

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernd Beck 

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
Technik Niederlassung Südwest 
Dipl.Ing. (FH) Bernd Beck 
PTI 22 Referent B 1 
Blumenstr. 8 - 14, 70182 Stuttgart 
+49 711 999 - 2138 (Tel.) 
+49 170 926 1466 (Mobil)
E-Mail: b.beck@telekom.de
www.telekom.de

ERLEBEN, WAS VERBINDET. 

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik 

GROSSE VERÄNDERUNGEN FANGEN KLEIN AN - RESSOURCEN SCHONEN UND NICHT JEDE E-MAIL DRUCKEN. 
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Ergün, Ümmü (Stadt Ulm)

Von: 

Gesendet: 

An: 

Betreff: 

Anlagen: 

Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm} 
Donnerstag, 24. August 2023 12:37 
Ergon, ümmü (Stadt Ulm} 
WG: Frühzeitige Behördenunterrichtung Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost 
SWU_Merkheft zur Verhütung von Unfällen.pdf; Bestand_Ulm_Blaubeurer 
Straße.pdf 

Von: Kuru, Büsra <Buesra.Kuru@ulm-netze.de> Im Auftrag von Koordination 
Gesendet: Mittwoch, 23. August 2023 13:11 
An: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) <buergerservice-bauen@ulm.de> 
Ce: Baier, Heidi <Heidi.Baier@ulm-netze.de> 
Betreff: AW: Frühzeitige Behördenunterrichtung Vorhabenbezogener Bebauungsplan Blau.Quartier - Bauabschnitt 
Ost 

Sehr geehrte Frau Ergün, 

entschuldigen Sie die verspätete Rückmeldung. 

Ihr Anliegen wurde von der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH auf eigene Belange untersucht. 
Von Seiten der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH bestehen im Grundsatz keine Einwände gegen ihr Vorhaben. 
Allerdings befinden sich im betroffenen Bereich diverse Versorgungsleitungen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze 
GmbH. 

Leitungen dürfen nicht überbaut werden. Von den Leitungen ist mit Bebauung ein Mindestabstand von 2 Meter 
einzuhalten. In begründeten Ausnahmefällen kann der Abstand von 2 Metern zur Bebauung unterschritten werden. 
Sollten diese Leitungen umgelegt werden müssen, so trägt der Verursacher die Kosten der Umlegung. 

Typische Überdeckung von Leitungen beträgt (siehe hierzu auch „Merkheft zur Verhütung von Unfällen"): 

Strom/TK 60-80 cm
Gas 80-100 cm
Wasser 100 -120 cm 
Fernwärme 100 -120 cm 

Die genaue Lage der Leitungen ist mit einem Suchschlitz festzustellen. 
Die Leitungen müssen während der Bauzeit unbedingt vor Beschädigung geschützt sein. Die Kosten für die 
Schutzmaßnahme sind durch Sie, als Verursacher der Baumaßnahme, zu tragen. 

Wir bitten Sie dies bei Ihren weiteren Planungen zu berücksichtigen. Um weitere Abstimmung und Einbeziehung der 
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH in weitere Schritte Ihrer Planungen möchten wir Sie hiermit bitten. 

Bitte beachten Sie unser „Merkheft zur Verhütung von Unfällen" im Anhang. 

Freundliche Grüße 

Büsra Kuru 
Asset-Management 

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH 
Karlstraße 1-3, 89073 Ulm 
Telefon 0731 166-1839 
Telefax 0731 166-
E-Mail buesra.kuru@ulm-netze.de
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